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Amtliche Bekanntmachung
Beschluss der 44. Gemeindevertreter- 

sitzung Panketal (Sondersitzung)  
vom 03.01.2024

PV-79-2023 Berufung Gemeindewahlleiter 
und Stellvertreter 

Die	Gemeindevertretung	beschließt:	

Herr Steffen Langnickel wird als Wahlleiter berufen. 
Herr Martin Loboda wird als stellvertretender Wahlleiter 
berufen. 

Amtliche Bekanntmachung
Korrektur zur Veröffentlichung eines  

Beschlusses im Amtsblatt der Gemeinde 
Panketal Nummer 10 vom 30.12.2023

Der	 Beschluss	 PV-57-2023-1	 Interessenbekundungsver-
fahren für das B-Plangebiet „Wohnpark am Heidehaus“ 
wurde fehlerhaft veröffentlicht. Der ordnungsgemäße 
Beschlusstext lautet wie folgt: 

1. Die Gemeinde Panketal beabsichtigt, den B-Plan “Wohn-
park im Heidehaus” mit einem privaten  Vorhaben-
träger im Rahmen eines Gesamtkonzepts umzusetzen. 
Ziel ist die Entwicklung zu einem Wohnstandort mit 
dem Schwerpunkt Mehrgenerations-, Senioren- und 
Pflegewohnen. 

2. Das Heidehaus ist als “sonstige erhaltenswerte Bausub-
stanz” im Sinne des § 105 des Gebäudeenergiegesetz-
tes (GEG) zu sanieren und eine anschließende öffentli-
chen Nutzung (ganz oder teilweise) zu gewährleisten. 

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, ein Interessen-
bekundungsverfahren für die Baufläche im B-Plan 
“Wohnpark am Heidehaus” einschließlich Heidehaus 
und Elisenhaus durchzuführen.

4. Der Bürgermeister wird beauftragt, mehrere Genos-
senschaften aktiv anzusprechen und die Gemeindever-
tretung über die Kontaktaufnahme zu informieren.

Wahlbekanntmachung gem. § 26 KWahlG 
über den Wahltag und die Einreichung  

von Wahlvorschlägen

Wahlen

– der Gemeindevertretung der Gemeinde Panketal,

– des Ortsbeirates des Ortsteils Schwanebeck

– des Ortsbeirates des Ortsteils Zepernick

am 09. Juni 2024

Bekanntmachung des Wahlleiters

vom 04.01.2024

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen 
Kommunalwahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 
und 3 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung 
(BbgKWahlV) mache ich Folgendes bekannt:

I. Wahltermin und Wahlzeit

Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und 
die Wahlzeit der allgemeinen Kommunalwahlen 
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2024 vom 17. August 2023 (GVBl. II Nr. 57) finden 
die	Wahlen 

- der	 Gemeindevertretung	 der	 Gemeinde	 Pan-
ketal,	

- des Ortsbeirates des Ortsteils Schwanebeck
- des Ortsbeirates des Ortsteils Zepernick

am	Sonntag, den 09. Juni 2024  
in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlä-
gen

Nachdem der Minister des Innern und für Kommu-
nales die Wahltermine für die vorgenannte Wah-
len durch Rechtsverordnung bestimmt hat, forde-
re ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, 
die Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst 
frühzeitig einzureichen. Ergänzend hierzu weise 
ich auf Folgendes hin:

A. Wahl zur Gemeindevertretung der Gemeinde Pan-
ketal

1.	 Anzahl der zu wählenden Gemeindevertreterin-
nen und Gemeindevertreter 

Es	sind	insgesamt	28	Gemeindevertreterinnen	und	
Gemeindevertreter zu wählen.

2. Die Gemeindevertretung Panketal hat beschlos-
sen, dass im Wahlgebiet ein Wahlkreis gebildet 
wird. 

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politi-
schen Vereinigungen und Wählergruppen sowie 
Einzelbewerbenden eingereicht werden. Dane-
ben können Parteien, politische Vereinigungen 
und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahl-
vorschlag als Listenvereinigung einreichen.	 Sie	
dürfen sich jedoch bei jeder Wahl nur an einer 
Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung an 
einer Listenvereinigung schließt einen eigenstän-
digen Wahlvorschlag für dieselbe Wahl aus.

3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig 
eingereicht werden. Sie müssen spätestens bis	
zum

Donnerstag, den 04. April 2024, 12 Uhr,	

beim	 Wahlleiter der Gemeinde Panketal, Schö-
nower Straße 105, 16341 Panketal schriftlich	
eingereicht werden.

4. Besondere Anzeigepflicht für Listenvereinigun-
gen

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zu-
sammenzuschließen, ist dem Wahlleiter der Ge-
meinde Panketal durch die für das Wahlgebiet 
zuständigen Organe aller am Zusammenschluss 
Beteiligten	spätestens bis zum Donnerstag, den 
04. April 2024, 12 Uhr, schriftlich anzuzeigen. 
Die Erklärung der an dem Zusammenschluss be-
teiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder 
politischen Vereinigungen von mindestens zwei 

Mitgliedern des für das Wahlgebiet zuständigen 
Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden 
oder einer Stellvertreterin oder einem Stellvertre-
ter, bei Wählergruppen von der oder dem Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppe unterzeich-
net	sein.

5.   entfällt 

6. Inhalt der Wahlvorschläge

6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach Vordruckmuster 
5a zu § 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht 
werden. Sie müssen enthalten

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Be-
ruf oder die Tätigkeit, den Tag der Geburt, 
den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit 
und die Anschrift eines jeden Bewerben-
den in erkennbarer Reihenfolge,

b)	 als Wahlvorschlag einer Partei oder po-
litischen Vereinigung den vollständigen 
Namen der einreichenden Partei oder po-
litischen Vereinigung und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; 
der im Wahlvorschlag angegebene Name 
der Partei oder politischen Vereinigung 
muss mit dem Namen übereinstimmen, 
den diese im Lande führt,

c)	 als Wahlvorschlag einer Wählergruppe 
den Namen der einreichenden Wählergrup-
pe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch diese; aus dem Namen 
muss hervorgehen, dass es sich um eine 
Wählergruppe handelt; der Name und die 
etwaige Kurzbezeichnung dürfen nicht den 
Namen von Parteien oder politischen Ver-
einigungen oder deren Kurzbezeichnung 
enthalten,

d)	 als Wahlvorschlag einer Listenvereini-
gung den Namen der Listenvereinigung 
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese; zusätzlich sind die 
Namen und, sofern vorhanden, auch die 
Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten 
Parteien, politischen Vereinigungen und 
Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.

Der	 Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbe-
werbenden darf nur die unter Buchstabe a und e 
bezeichneten Angaben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Be-
werbende oder einen Bewerbenden enthalten.

Ein Wahlvorschlag darf höchstens insgesamt  	
42 Bewerbende enthalten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift 
und Telekommunikationsanschluss der Vertrau-
ensperson und	 der stellvertretenden Vertrau-
ensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann 
auch eine Bewerbende oder ein Bewerbender 
benannt werden. Soweit gesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson und 
die stellvertretende Vertrauensperson, jede für 
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sich, berechtigt, verbindliche Erklärungen zum 
Wahlvorschlag abzugeben und entgegenzuneh-
men.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen 
Vereinigung muss von mindestens zwei Mitglie-
dern des für das Wahlgebiet zuständigen Vor-
standes, darunter der oder dem Vorsitzenden 
oder einer Stellvertreterin oder einem Stellver-
treter, unterzeichnet sein. Der Wahlvorschlag 
einer Wählergruppe muss von der oder dem 
Vertretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die 
Vertretungsberechtigung ist auf mein Verlangen 
nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Listen-
vereinigung muss von jeder an ihr beteiligten 
Partei, politischen Vereinigung und Wählergruppe 
entsprechend unterzeichnet sein. Der Wahlvor-
schlag einer oder eines Einzelbewerbenden	muss	
von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen

Jede und jeder Bewerbende darf nur auf einem 
Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindevertre-
tung	 der	 Gemeinde	 Panketal	 benannt	 sein.	 Die	
oder der Bewerbende auf dem Wahlvorschlag 
einer	Partei darf nicht Mitglied einer anderen Par-
tei sein, die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu 
dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewer-
bende oder Bewerbender

7.1	 Die Benennung als Bewerbende oder Bewerbender 
auf einem Wahlvorschlag einer Partei, politischen 
Vereinigung, Wählergruppe oder Listenvereini-
gung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

a) Die oder der Bewerbende muss gemäß 
§ 11 BbgKWahlG wählbar sein.

b) Die oder der Bewerbende muss durch 
eine Versammlung zur Aufstellung der 
Bewerbenden gemäß § 33 BbgKWahlG 
bestimmt worden sein (siehe	Nummer	8).

c) Die oder der Bewerbende muss der	 Be-
nennung auf dem Wahlvorschlag schrift-
lich zustimmen. Die	 Zustimmung	 ist	 nach	
dem Vordruckmuster 7a zu § 32 Absatz 5 
Nummer 1 BbgKWahlV abzugeben. Wird 
der Wahlvorschlag von einer Partei	einge-
reicht, hat die oder der Bewerbende in der 
Zustimmungserklärung zudem ihre oder 
seine Parteimitgliedschaften anzugeben 
oder zu erklären, dass sie oder er parteilos 
ist.

Die in Buchstabe a) und c) genannten Vorausset-
zungen gelten ferner für Einzelbewerbende.

7.2	 Zur Wählbarkeit

7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle 
Deutschen im Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des 
Grundgesetzes, die

- am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet 
haben	und

- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet 
ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Ab-
satz 2 BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er

- infolge Richterspruch das Wahlrecht nicht be-
sitzt,

- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in 
Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in 
einem psychiatrischen Krankenhaus befindet 
oder

- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder 
die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Äm-
ter nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unions-
bürgern

Wählbar sind gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG 
auch alle Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, die

- am 09. Juni 2024 das 18. Lebensjahr vollendet 
haben	und

- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet 
ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt haben.

Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist 
nach § 11 Absatz 3 BbgKWahlG nicht wählbar, 
wenn sie oder er

- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht 
besitzt,

- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in 
Verbindung mit § 20 des Strafgesetzbuches in 
einem psychiatrischen Krankenhaus befindet,

- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik 
Deutschland die Wählbarkeit oder die Fähig-
keit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzt oder

- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzel-
fallentscheidung im Herkunftsmitgliedstaat	
die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerben-
de und für jeden Bewerbenden eine Bescheinigung 
der Wahlbehörde nach dem Vordruckmuster 8a zu 
§ 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzureichen, 
dass die oder der vorgeschlagene Bewerbende 
wählbar ist.

Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die	
schriftlich ihre Zustimmung zur Kandidatur erklärt 
haben, müssen mir mit der Bescheinigung nach 
Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides 
statt nach dem Vordruckmuster 8c zu § 32 Absatz 
5 Nummer 3 BbgKWahlV über ihre Staatsange-
hörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbar-
keit ausgeschlossen sind.

8.	 Zur Aufstellung der Bewerbenden gemäß § 33 
BbgKWahlG

8.1	 Die Bewerbenden einer Partei oder politischen 
Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammen-
tritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung 
in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein 
(Mitgliederversammlung). Dies	 kann	 auch	 durch	
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Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern 
(Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegierten-
versammlung). 

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im 
Wahlgebiet keine Organisation hat, können die 
Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge auch durch 
die für die Wahl zum Kreistag des Landkreises Bar-
nim wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder 
politischen Vereinigung oder deren Delegierte 
bestimmt werden.

8.3	 Die Bewerbenden einer Wählergruppe sowie ih-
re Reihenfolge müssen in einer Versammlung der 
zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesam-
ten Wahlgebiet wahlberechtigten Mitglieder	der	
Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, 
wenn die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich 
organisiert ist, in einer Versammlung der zum 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten 
Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen 
und Anhänger (Anhängerinnen- und Anhänger-
versammlung) der Wählergruppe in geheimer 
Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann 
auch durch Delegierte geschehen, die von den 
Mitgliedern oder Anhängerinnen und Anhängern 
(Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl hierzu 
besonders gewählt worden sind (Delegierten-
versammlung). Die Ausführungen zu Nummer 8.2 
gelten für mitgliedschaftlich organisierte Wäh-
lergruppen entsprechend.

8.4	 Die Bewerbenden einer Listenvereinigung sowie 
ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen 
Mitglieder- oder Delegiertenversammlung in ge-
heimer Abstimmung bestimmt worden sein; im 
Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgK-
WahlG sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, An-
hängerinnen und Anhänger oder Delegierten von 
dem zuständigen Vorstand der Partei oder poli-
tischen Vereinigung oder der oder dem Vertre-
tungsberechtigten der Wählergruppe mit einer 
mindestens dreitägigen Frist entweder einzeln 
oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder 
stimmberechtigte Teilnehmer der Versammlung 
ist für die geheime Wahl der Bewerbenden sowie 
der Delegierten für die Delegiertenversammlung 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerbenden ist Ge-
legenheit zu geben, sich und ihr Programm der 
Versammlung in angemessener Zeit vorzustellen. 
In der Versammlung müssen sich mindestens drei	
Mitglieder, Anhängerinnen und Anhänger oder 
Delegierte an der Abstimmung beteiligen.

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhän-
ger- oder Delegiertenversammlung ist	 eine	 Nie-
derschrift nach dem Vordruckmuster 9a zu § 32 
Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die 
dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Nie-
derschrift muss die Art, der Ort und die Zeit der 
Versammlung, die Form der Einladung, die Anzahl 
der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und 
Anhänger oder Delegierten sowie das Ergebnis der 
geheimen Wahl hervorgehen. Hierbei haben die 
Leiterin oder der Leiter der Versammlung und 
zwei von der Versammlung hierzu bestimmte 

Teilnehmerinnen oder Teilnehmer	an	Eides	statt	
zu versichern, dass die gesetzlichen Mindestan-
forderungen an eine demokratische Aufstellung 
der Kandidatinnen und Kandidaten gemäß § 33 
Absatz 5 BbgKWahlG beachtet worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften

9.1	 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften

9.1.1	 Wahlvorschläge von Parteien und politischen 
Vereinigungen, die	am 21. August 2023 aufgrund 
eines zurechenbaren Wahlvorschlags im 20. Deut-
schen Bundestag oder im 7. Landtag Branden-
burg durch mindestens eine im Land Brandenburg 
gewählte Abgeordnete oder durch mindestens 
einen im Land Brandenburg gewählten Abgeord-
neten oder im Kreistag des Landkreises Barnim  
durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeord-
neten oder in der Gemeindevertretung Panketal 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder 
durch	 mindestens	 einen	 Gemeindevertreter	 seit	
der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, 
sind von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften befreit. 

9.1.2	 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 
21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Kreistag des Landkreises Bar-
nim durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete 
oder durch mindestens einen Kreistagsabgeord-
neten oder in der Gemeindevertretung Panketal 
durch mindestens eine Gemeindevertreterin oder 
durch	 mindestens	 einen	 Gemeindevertreter	 seit	
der letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, 
sind von dem Erfordernis von Unterstützungsun-
terschriften befreit.

9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
gilt ferner nicht für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppie-
rungen wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 
9.1.2 genannten Voraussetzungen für die Befrei-
ung von diesem Erfordernis erfüllt.

9.1.4	 Wahlvorschläge von Einzelbewerbenden, die	am	
21. August 2023 aufgrund eines Einzelwahlvor-
schlags im Kreistag des Landkreises Barnim oder 
in	 der	 Gemeindevertretung	 Panketal	 vertreten	
sind, sind von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften befreit.

9.2	 Wichtige Hinweise

9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen 
Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listenver-
einigung, einer oder eines Einzelbewerbenden, 
die oder der nach der vorstehenden Nummer 9.1 
von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften nicht befreit ist, sind mindestens 20	Un-
terstützungsunterschriften von im Wahlgebiet 
wahlberechtigten Personen beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsun-
terschrift der wahlberechtigten Person ist späte-
stens	bis	

Mittwoch, den 03. April 2024, 16 Uhr,	
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bei	der
Wahlbehörde, Gemeinde Panketal, Schö-
nower Straße 105 (16341 Panketal) 

zu leisten.

Die Unterstützungsunterschrift kann auch bei ei-
ner	ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem 
ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder einer anderen zur 
Beglaubigung von Unterschriften ermächtigten 
Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf 
Anforderung ausgegebenen Unterschriftenli-
sten (siehe	Nummer	9.2.3)	sind der Wahlbehörde 
(Gemeinde Panketal, Schönower Str. 105, 16341 
Panketal) spätestens bis Mittwoch, den 03. April 
2024, 16 Uhr, vorzulegen.

Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften 
sind auf den von mir aufgelegten oder ausgege-
benen amtlichen Formblättern für Unterschrif-
tenlisten nach dem Vordruckmuster 6 zu § 32 
Absatz 4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung 
folgender Vorschriften zu erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung 
des Wahlvorschlagsträgers sofort bei der Wahl-
behörde, Gemeinde Panketal, Schönower Str. 
105 (16341 Panketal), Raum 225, aufgelegt. 

Bei der Anforderung sind Familien- und Vornamen 
sowie Anschrift einer jeden und eines jeden 
Bewerbenden in erkennbarer Reihenfolge an-
zugeben. Daneben	ist	beim	Wahlvorschlag einer 
Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung deren Name und, sofern 
sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, 
anzugeben. 

Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch 
schriftliche Erklärung zu bestätigen, dass die Be-
werbenden sowie ihre Reihenfolge gemäß § 33 
BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die Bestim-
mung der Bewerbenden sowie ihrer Reihenfolge 
vorzulegen. Beim Wahlvorschlag einer Listenver-
einigung sind ferner auch die Namen, und, sofern 
vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr be-
teiligten Gruppierungen anzugeben.

Beim Wahlvorschlag einer oder eines Einzelbe-
werbenden ist die Bezeichnung „Einzelwahlvor-
schlag“ anzugeben.

Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers wer-
de ich unter den vorgenannten Voraussetzungen 
auch amtliche Formblätter für die Unterzeichnung 
des Wahlvorschlags bei einer ehrenamtlichen Bür-
germeisterin oder einem ehrenamtlichen Bürger-
meister im Land, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung 
ermächtigten Stelle ausgeben.

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereini-
gungen, Wählergruppen oder Listenvereinigungen 
dürfen erst nach der Bestimmung der Bewerben-
den sowie ihrer Reihenfolge nach § 33 BbgKWahlG 
unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
stützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils ei-
nen Wahlvorschlag für die Wahl zur Gemeindever-
tretung der Gemeinde Panketal unterzeichnen. 
Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen 

Wahlvorschlag  unterzeichnet, so sind sämtliche 
von ihr für diese Wahl geleisteten Unterstützungs-
unterschriften ungültig.

9.2.6 entfällt

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der 
Unterzeichnung gegeben sein. Die Unterzeich-
nung des Wahlvorschlags durch die Bewerbenden 
selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vor-
namen, Tag der Geburt und Anschrift der unter-
zeichnenden Person sowie das Datum der Unter-
schriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende 
Person hat sich vor der Unterschriftsleistung aus-
zuweisen. Die Zurücknahme gültiger Unterstüt-
zungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer 
körperlichen Behinderung einer Hilfe bei der 
Unterschriftsleistung bedarf, kann eine Person 
ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die 
Unterschriftsleistung vornimmt. Eine wahlberech-
tigte Person, die wegen einer Behinderung nicht in 
der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusuchen, kann 
auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch 
Erklärung vor einer oder einem Beauftragten der 
Wahlbehörde ersetzen. Der Antrag kann bis Mon-
tag, den 01. April 2024, 16 Uhr, schriftlich bei der 
Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner, die die 
Unterstützungsunterschrift auf der von mir auf-
gelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste 
leisten, zu vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum 
Zeitpunkt ihrer Unterschriftsleistung wahlberech-
tigt	sind.	

10.	 Mängelbeseitigung

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 04. April 
2024, 12 Uhr, können Mängel, die sich auf die 
Zahl und Reihenfolge der Bewerbenden bezie-
hen, nicht mehr behoben und fehlende Unterstüt-
zungsunterschriften nicht mehr beigebracht wer-
den. Das Gleiche gilt, wenn die oder der Bewer-
bende so mangelhaft bezeichnet ist, dass ihre 
oder seine Identität nicht feststeht. Sonstige 
Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge 
berühren, können bis zu der Entscheidung über 
die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 Absatz 1 
BbgKWahlG) beseitigt werden.

11.	 Zulassung der Wahlvorschläge

Der Wahlausschuss beschließt am 09. April 2024, 
16 Uhr in öffentlicher Sitzung über die Zulassung 
der Wahlvorschläge. Im Übrigen wird auf § 37 
BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV ver-
wiesen.

B. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Schwanebeck

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 
4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 
zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Panketal gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des 
Ortsteils Schwanebeck mit folgenden Maßgaben 
sinngemäß: 

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Schwanebeck ist das Gebiet dieses Ortsteils.

Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.
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2.	 Es	sind	insgesamt	neun	Mitglieder	des	Ortsbeirats	
zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Be-
werbende oder einen Bewerbenden enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 
dreizehn Bewerbende enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgK-
WahlG wählbar sind und im Ortsteil Schwanebeck 
ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt	haben.

5. Die in der Gemeinde Panketal wahlberechtig-
ten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe oder deren Delegierte kön-
nen auch die Bewerbenden sowie ihre Reihen-
folge für die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils 
Schwanebeck bestimmen, sofern die Anzahl der 
im Ortsteil Schwanebeck wahlberechtigten Mit-
glieder der Partei, politischen Vereinigung oder 
Wählergruppe nicht zur Durchführung einer Mit-
gliederversammlung ausreicht. In dem Falle, dass 
selbst die Anzahl der in der Gemeinde Panketal 
wahlberechtigten Mitglieder nicht für die Durch-
führung einer Mitgliederversammlung ausreicht, 
gelten die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 
8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen 
Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-ver-
einigung, einer oder eines Einzelbewerbenden, die 
oder der von dem Erfordernis von Unterstützungs-
unterschriften nicht befreit ist, sind mindestens 
zehn Unterstützungsunterschriften beizufügen. 

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften sind auch die Parteien, politischen Ver-
einigungen und Wählergruppen befreit, die am 
21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Schwa-
nebeck	 durch	 mindestens	 ein	 Mitglied	 seit	 der	
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind; Ent-
sprechendes gilt für Einzelbewerbende, die auf-
grund eines Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat 
Schwanebeck vertreten sind, sowie für Listen-
vereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr 
beteiligten Gruppierungen die eingangs genannte 
Voraussetzung erfüllt. Im Übrigen gelten die Aus-
führungen zu Buchstabe A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 
9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 bis 9.2.10 sinngemäß.

C. Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zepernick

Die Ausführungen zu Buchstabe A Nummer 3, 
4, 6.1, 6.3 bis 6.5, 7, 8.1, 8.3 bis 8.7, 10 und 11 
zur Wahl der Gemeindevertretung der Gemeinde 
Panketal gelten für die Wahl zum Ortsbeirat des 
Ortsteils Zepernick mit folgenden Maßgaben sinn-
gemäß:

1. Wahlgebiet für die Wahl zum Ortsbeirat des Orts-
teils Zepernick ist das Gebiet dieses Ortsteils.
Das Wahlgebiet bildet einen Wahlkreis.

	
2.	 Es	sind	insgesamt	neun	Mitglieder	des	Ortsbeirats	

zu wählen.

3. Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Be-
werbende oder einen Bewerbenden enthalten.
Jeder Wahlvorschlag darf insgesamt höchstens 
dreizehn Bewerbende enthalten.

4. Wählbar sind alle Personen, die nach § 11 BbgK-
WahlG wählbar sind und im Ortsteil Zepernick 
ihren ständigen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt	haben.

5. Die in der Gemeinde Panketal wahlberechtig-
ten Mitglieder der Partei, politischen Vereinigung 
oder Wählergruppe oder deren Delegierte können 
auch die Bewerbenden sowie ihre Reihenfolge für 
die Wahl zum Ortsbeirat des Ortsteils Zepernick 
bestimmen, sofern die Anzahl der im Ortsteil Ze-
pernick wahlberechtigten Mitglieder der Partei, 
politischen Vereinigung oder Wählergruppe nicht 
zur Durchführung einer Mitgliederversammlung 
ausreicht. In dem Falle, dass selbst die Anzahl der 
in der Gemeinde Panketal wahlberechtigten Mit-
glieder nicht für die Durchführung einer Mitglie-
derversammlung ausreicht, gelten die Ausführun-
gen zu Buchstabe A Nummer 8.2 entsprechend.

6. Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen 
Vereinigung, einer Wählergruppe, einer Listen-
vereinigung, einer oder eines Einzelbewerbenden, 
die oder der von dem Erfordernis von Unterstüt-
zungsunterschriften nicht befreit ist, sind min-
destens	 zwanzig Unterstützungsunterschriften 
beizufügen. 

Von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften sind auch die Parteien, politischen Ver-
einigungen und Wählergruppen befreit, die am 
21. August 2023 aufgrund eines zurechenbaren 
Wahlvorschlags im Ortsbeirat des Ortsteils Zeper-
nick durch mindestens ein Mitglied seit der letzten 
Wahl ununterbrochen vertreten sind; Entsprechen-
des gilt für Einzelbewerbende, die aufgrund eines 
Einzelwahlvorschlags im Ortsbeirat Zepernick ver-
treten sind, sowie für Listenvereinigungen, wenn 
mindestens eine der an ihr beteiligten Gruppierun-
gen die eingangs genannte Voraussetzung erfüllt. 
Im Übrigen gelten die Ausführungen zu Buchstabe 
A Nummer 9.1.1 bis 9.1.4, 9.2.2 bis 9.2.5 und 9.2.7 
bis 9.2.10 sinngemäß.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahl-
vorschlägen

Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen er-
forderlichen Vordrucke werden von mir beschafft 
und können bei mir angefordert werden.

Wahlleiter:
Steffen Langnickel Telefon: 030 / 945 11 152
	 	 	 E-Mail:	wahlen@panketal.de

stellv. Wahlleiter:
Martin Loboda  Telefon: 030 / 945 11 155
	 	 	 E-Mail:	wahlen@panketal.de

Steffen Langnickel
Wahlleiter 
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Öffentliche Bekanntmachung  
der Wahlbehörde

Erhebung und Speicherung personen- 
bezogener Daten von wahlberechtigten 
Personen für die Tätigkeit in Wahlvor- 

ständen bei den Wahlen am 09. Juni 2024

Gemäß § 92 Absatz 6 Brandenburgisches Kommunalwahl-
gesetz (BbgKWahlG) ist die Wahlbehörde befugt, eine Datei 
von wahlberechtigten Personen anzulegen, die zur Tätigkeit 
in den Wahlvorständen verpflichtet und geeignet sind. Zu 
diesem Zweck dürfen folgende Daten verarbeitet werden:

1. Vor- und Familiennamen,
2. Wohnort und Anschrift,
3. Telefonnummern und E-Mail-Adressen,
4. Tag der Geburt sowie
5. bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen sowie die je-

weils ausgeübte Funktion.

Die wahlberechtigten Personen haben das Recht, der Spei-
cherung ihrer Daten nach Artikel 21 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Da-
tenver-kehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG 
(Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, 
S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72) zu widersprechen. Der 
Widerspruch ist bei der Wahlbehörde (Gemeinde Panketal, 
Schönower Straße 105, 16341 Panketal) zu erklären.

Panketal,	19.12.2023

M. Wonke
Bürgermeister   -Siegel-

Öffentliche Bekanntmachung
zur Eintragungsmöglichkeit  
von Übermittlungssperren

nach dem Bundesmeldegesetz

Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes 
(BMG) die Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne regel-
mäßig durchzuführende Datenübermittlungen der Meldebe-
hörde zu widersprechen. Dieser Widerspruch gilt jeweils bis 
zum Widerruf.

1. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der 
Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2 BMG in Verbindung mit 
§ 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes widersprechen.

2. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der 
nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern 
Familienangehörige der meldepflichtigen Person 
angehören

Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs.1 i.V.m   
42 Abs.3 BMG widersprechen.

3. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und 
Abstimmungen
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.1 i.V.m. 
§ 50 Abs.5 BMG widersprechen.

4. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.2 i.V.m. 
§ 50 Abs.5 BMG widersprechen.

5. Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs.3 i.V.m. 
§ 50 Abs.5 BMG widersprechen.

Gegen die vorgenannten Datenübermittlungen kann durch 
jeden Betroffenen persönlich oder schriftlich bei der Ge-
meinde Panketal im Einwohnermeldeamt Widerspruch ein-
gelegt werden. 

Verwenden Sie bitte hierfür das entsprechende Formular 
(Widerspruch gegen Datenübermittlung nach dem Bundes-
meldegesetz). Das Formular können Sie von der Internetseite 
der Gemeinde Panketal herunterladen oder den entspre-
chenden Vordruck im Einwohnermeldeamt erhalten.

Panketal,	den	08.01.2024

M. Wonke
Bürgermeister

Bekanntmachung über die Durchführung 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-

gung zum Entwurf Bebauungsplan  
Nr. 29P „Bodestraße - Dransewiesen“,  

OT Zepernick

Die Gemeindevertretung hat am 28.11.2023, fortgeführt 
am 29.11.2023 in öffentlicher Sitzung die Durchführung der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB für den Bebauungsplan Nr.29P 
„Bodestraße - Dransewiesen“ beschlossen.

Es ist geplant, die genannten Flächen für eine bauliche Nut-
zung als Allgemeines Wohngebiet entsprechend § 4 Baunut-
zungsverordnung planungsrechtlich zu sichern und die Siche-
rung der rückwärtigen Freibereiche im Zusammenhang mit 
den Dransewiesen zu gewährleisten.

Der beigefügte Planausschnitt ist maßgebend für die Lage 
des Bebauungsplangebietes und umfasst die Flurstücke 
1118, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112, 1111, 1110, 1109, 
1108, 1107, 1106, 1778, 1777, 1104, 1103, 1102, 1101, 2169, 
2170, 1099; Flur 4; OT Zepernick
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Der Entwurf des Bebauungsplanes (Stand 09/2020 bzw. 
11/2023) mit der Begründung und den nach Einschätzung 
der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen werden im Internet veröffent-
licht. Die Unterlagen können vom

08.02.2024 bis einschließlich 10.03.2024 

auf der Internetseite der Gemeinde www.panketal.de  	
-> Rathaus -> Orts- und Regionalplanung -> Bauleitplanung 	
-> Bebauungspläne  -> in Aufstellung  -> Bebauungsplan 29P 
„Bodestraße“ sowie unter https://planungsportal.branden-
burg.de/ eingesehen werden.

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die ge-
nannten Unterlagen während des genannten Zeitraumes bei 
der Gemeinde Panketal, Schönower Str. 105 in 16341 Panke-
tal, Raum 104 während folgender Zeiten für jedermann zur 
Einsicht	aus.

Montag  von 08.30 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr	
  sowie 14:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Donnerstag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 	
  sowie 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Es können gesonderte Termine zur Einsichtnahme vereinbart 
werden. 

Während der Auslegungsfrist kann jedermann Stellungnah-
men	bei	der	
Gemeinde	Panketal
Schönower Str. 105
16341 Panketal

E-Mail: bauplanung@panketal.de
Fax. 030/945 11-199 einreichen.

Die Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden, 
können bei Bedarf aber auch postalisch übermittelt oder zur 
Niederschrift gebracht werden.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf 
Grundlage des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 
Buchst. e DSGVO und dem Brandenburgischen Datenschutz-
gesetz. Sofern Sie ihre Stellungnahme ohne Absenderanga-
ben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergeb-
nis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte 
dem Formblatt: Informationspflichten bei der Erhebung 
von Daten im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach 
BauGB (Art. 13 DSGVO), welches mit ausliegt.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-
sichtigt	bleiben.	

Zu den wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezoge-
nen Informationen, die im Rahmen der Offenlage mit ausge-
legt werden gehören:

Umweltbericht zum Bebauungsplanentwurf (Planstand 
06/2020)
• Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes für die 

Schutzgüter Mensch, Fläche, Boden, Wasser, Klima, Pflan-
zen, Tiere, biologische Vielfalt, Landschafts- und Ortsbild, 
Kultur- und Sachgüter sowie deren Wechselwirkungen: 
Hierbei wird vor allem die Wichtigkeit der rückwärtigen 
Freibereich im Zusammenhang zu den Dransewiesen als 
Landschaftsbildprägender Natur-/Freibereich hervorge-
hoben.

• Beschreibung der Umweltauswirkungen bei Durchführung 
der Planung: Hierbei wird das Planungsziel des Bebau-
ungsplanes zur Sicherung der rückwärtigen Freibereiche 
beschrieben.

• Beschreibung der Umweltauswirkungen bei Nichtdurch-
führung der Planung: Hierbei werden die negativen Um-
weltauswirkungen bei Verlust der rückwärtigen Freiberei-
che	beschrieben.

12.	12.	2023
M. Wonke
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